
Bestätigung zum Betreuungsbedarf

An den Kindergarten

In Zusammenhang mit den Ausgangsbeschränkungen zur Prävention von COVID-19 wird  bestätigt, dass

Herr/Frau

ab      für das Unternehmen/die Organisation

       in der aktuellen Situation unabkömmlich ist und

auch keine Möglichkeit zur Telearbeit gegeben ist. Es besteht somit ein dringender Betreuungsbedarf für

das Kind

geboren am

Tätigkeit der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters:

Vorgesetzte/r:

Datum und Unterschrift (Arbeitgeber/in) Stempel des Unternehmens/
der Organisation

Diese Bestätigung ist von allen Erwachsenen, die im gemeinsamen Haushalt mit dem Kind leben, vorzulegen.

Ausgenommen sind folgende Personengruppen: Personal im Gesundheitswesen, Personal in Kindergärten, Horten,

Kindergruppen, Tageseltern und Schulen, Personal von Blaulichtorganisationen, Mitglieder von Einsatz- und

Krisenstäben, in der allgemeinen Versorgung tätige Personen (Apotheken, Produktion und Verarbeitung von

Lebensmittel, Handel, Handwerksbetriebe, öffentliche Verkehrsbetriebe, Banken, Müllabfuhr…), Reinigungspersonal,

Personal in Sozialbetreuungsberufen, JournalistInnen
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